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B-VG Art118 Abs3 Z9 idF 1962/205

B-VGNov betreffend Gemeindewesen 1962

VwGG §13 Z3

VwRallg

Rechtssatz

Das Baurecht ist typisch betrachtet, ein Rechtsbereich, in dem die hoheitliche Gewalt tätig wird, weil eine zweckmäßige

und geordnete Bebauung gesichert werden soll und dabei öAentliche Rücksichten verschiedener Art, beispielsweise

die Feuersicherheit und die Sanität, wahrgenommen werden sollen. Entscheidungsgegenstände sind vornehmlich das

Abteilungsvorhaben und das Bauvorhaben sowie die Polizeibefehle zur Durchsetzung der ErhaltungspCicht. Die

Bedeutung eines Gebäudes in allgemeinen Beziehungen hat mit den typischen Aufgaben des Baurechtes primär nichts

zu tun.
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